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1. Interne News  
 

• Zur Verstärkung unseres Teams in der Buchhaltung konnten wir Frau Christina Nußbaumer, 
sowie Frau Angelika Hufnagl gewinnen. Wir freuen uns auf eine gute und langjährige 
Zusammenarbeit. 

 
• Unsere Mitarbeiterin Frau Elisabeth Emeder hat am 26. Juni 2008 ihre Tochter „Lena“ geboren. 

Wir gratulieren herzlich! 
 

• Frau Stefanie Parhammer hat sich entschlossen eine Ausbildung an der Sozialakademie in Graz 
zu absolvieren. Sie hat daher ihr Dienstverhältnis mit Anfang September beendet. Wir danken Ihr 
für die Zusammenarbeit und wünschen Ihr weiterhin alles Gute. 

 
• Herr Stb. Mag. Harald Aigner hat sich am 13.09 dJ vermählt, dazu gratulieren wir Ihm recht 

herzlich. 
 

2. Pensionskonto neu – abrufbar über Bürgercard 
 
Für alle ab 1955 Geborene wird bei der Pensionsversicherung ein Pensionskonto geführt. Ab 
1972 werden Versicherungszeiten elektronisch erfasst und können online abgefragt werden. Man 
braucht dazu eine Bürgerkarte (zB E-Card), ein Kartenlesegerät sowie die entsprechende 
Software. 
Neben den Pensionszeiten kann  auch der aktuelle Pensionswert, errechnet aus den geleisteten 
Beiträgen, abgerufen werden.  
Tipp: Überprüfen Sie Ihre Pensionszeiten rechtzeitig vor der geplanten Pension. 
https.//www.sozialversicherung.at/pktesv/ 
 

3. Neues zum Schenkungsmeldegesetz 2008 
 
Über das neue Schenkungsmeldegesetz, das als Begleitmaßnahme zum Auslaufen der Erbschafts- 
und Schenkungssteuer ab 1.8.2008 in Kraft getreten ist, wurde in den letzten beiden Ausgaben 
bereits ausführlich berichtet. Kurz zusammengefasst bestehen folgende Meldeverpflichtungen:  
 
Schenkungen an Angehörige (zu denen auch die Urgroßeltern, Urenkel, Onkel und Tanten, 
Neffen und Nichten, Cousins, Cousinen, Schwiegereltern und -kinder sowie Lebensgefährten und 
deren Kinder gehören) müssen der Finanzbehörde gemeldet werden, wenn sie innerhalb eines 
Jahres die Wertgrenze von € 50.000 übersteigen. Schenkungen zwischen Nicht-Angehörigen 
sind meldepflichtig, wenn sie innerhalb von 5 Jahren den Betrag von € 15.000 überschreiten. 
Übliche Gelegenheitsgeschenke (bis € 1.000) sind nicht meldepflichtig. Die Meldung ist 
innerhalb von 3 Monaten vorzunehmen. Wer die Meldung vorsätzlich unterlässt, dem droht eine 
Strafe von bis zu 10 % des Verkehrswertes des geschenkten Vermögens. 
 
Die Anzeige hat mit dem amtlichen Formular „Schenk 1“ auf elektronischem Wege zu 
erfolgen (siehe BMF-Homepage www.bmf.gv.at). Die elektronische Einreichung ist allerdings 
nur dann verpflichtend, wenn dies dem Anzeigepflichtigen zumutbar ist, was insbesondere dann 
der Fall ist, wenn er über einen Internetanschluss verfügt. Weiters muss die Anzeige nur dann 
elektronisch erfolgen, wenn der Anzeigepflichtige wegen Überschreitens der Umsatzgrenze 
(Vorjahresumsatz) von € 100.000 für das laufende Jahr zur Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet ist. Das bedeutet aber, dass Privatpersonen, die nicht 
umsatzsteuerlich erfasst sind, niemals zur elektronischen Einreichung verpflichtet sind, auch 
wenn sie über einen Internetanschluss verfügen. Das Formular kann bei jedem Finanzamt mit 
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allgemeinem Aufgabenkreis (daher nicht beim  Finanzamt für Gebühren und Verkehrsteuern in 
Wien!) eingereicht werden. Zur Anzeige verpflichtet sind sowohl Geschenknehmer als auch 
Geschenkgeber sowie Rechtsanwälte und Notare, die an der Schenkung mitgewirkt haben. 
Sobald einer der Beteiligten die Meldung gemacht hat, entfällt die Verpflichtung für alle anderen. 
 
Im Formular ist auch der Wert des geschenkten Vermögens anzugeben, wenn dieser 
offenkundig ist (wie zB bei Schenkung von Bargeld). Ist der Wert hingegen nicht offenkundig 
(zB bei Antiquitäten), genügt laut einer diesbezüglichen Information des BMF die Angabe eines 
vom Steuerpflichtigen geschätzten Wertes. Ein Schätzgutachten ist nicht erforderlich. Auch bei 
der Schenkung eines Unternehmens oder einer Beteiligung genügt die Angabe eines geschätzten 
Wertes (eine Unternehmensbewertung ist daher ebenfalls nicht notwendig). 
 
4. Das neue Stiftungseingangssteuergesetz 
 
Eine übersichtliche Zusammenfassung der Neuerungen in der Stiftungsbesteuerung liegt dieser 
Ausgabe der Klienteninfo bei.  
 
Die neue 2,5%ige Stiftungseingangssteuer für Zuwendungen an privatrechtliche Stiftungen 
oder damit vergleichbare Vermögensmassen muss vom Steuerschuldner selbst berechnet und bis 
zum 15. Tag des zweitfolgenden Monats nach Entstehen der Steuerschuld entrichtet werden. Bis 
zu diesem Fälligkeitstag muss auch das Formular „Stift 1“ elektronisch (soweit zumutbar – siehe 
oben) eingereicht werden. Erfolgen gleichzeitig Zuwendungen durch verschiedene Personen an 
eine im Inland steuerpflichtige Stiftung, ist für jede weitere Zuwendung eine Beilage „Stift 1a“ 
auszufüllen. 
 
5. Achtung Vielflieger: Private Nutzung von dienstlichen Bonusmeilen steuerpflichtig! 
 
Im Rahmen von Vielfliegerprogrammen (zB Miles & More) für Dienstreisen gutgeschriebene 
„Bonusmeilen“ stehen grundsätzlich dem Arbeitgeber zu. Darf sie ein Arbeitnehmer für private 
Flüge nutzen, so liegt laut einer Entscheidung des Unabhängigen Finanzsenats (UFS) ein 
steuerpflichtiger Vorteil aus dem Dienstverhältnis vor. Die aktuellen Lohnsteuerrichtlinien 
sehen nun erstmalig eine explizite Regelung dafür vor. Darin wird klargestellt, dass kein 
steuerpflichtiger Sachbezug vorliegt, wenn eine schriftliche Erklärung des Arbeitnehmers 
existiert, dass er an einem Kundenbindungsprogramm mit Bonusmeilen nicht teilnimmt. Gleiches 
gilt, wenn der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern die Möglichkeit der privaten Nutzung der 
Bonusmeilen untersagt. Kein Sachbezug liegt natürlich vor, wenn die „Bonusmeilen“ für 
dienstliche Flüge oder für Up-gradings im Rahmen von dienstlichen Flügen genützt werden. 
 
Wenn die Bonusmeilen privat genutzt werden dürfen, ist spätestens bei der 
Dezemberlohnverrechnung ein Sachbezug in Höhe von pauschal 1,5% der vom Arbeitgeber 
getragenen Aufwendungen, die Bonuswerte vermitteln (zB Flüge, Hotelzimmer), zu 
berücksichtigen. 
 

Beispiel: Die Aufwendungen für Flüge eines Arbeitnehmers im Rahmen von Dienstreisen im 
Monat März betragen € 4.000, im September und Oktober jeweils €3.000. Der Arbeitgeber 
überlässt die daraus entstehenden „Bonusmeilen“ dem Arbeitnehmer. Der steuerpflichtige 
Sachbezug kann mit € 150 (1,5% von € 10.000) geschätzt werden und ist spätestens mit der 
Lohnverrechung für Dezember steuerlich zu erfassen. 
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6. Behandlung von Dividenden aus unter 10%igen Auslandsbeteiligungen 
 
Dividenden aus Auslandsbeteiligungen sind im Rahmen des so genannten „internationalen 
Schachtelprivilegs“ bei der österreichischen Mutter-Kapitalgesellschaft steuerfrei. 
Voraussetzung ist, dass die Beteiligung mindestens 10% beträgt und mindestens seit einem Jahr 
besteht. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat vor kurzem entschieden, dass sich die aus 
dieser Gesetzeslage ergebende Steuerpflicht von Dividenden aus unter 10 %igen Beteiligungen 
an EU-Kapitalgesellschaften gemeinschaftsrechtswidrig ist. Laut Information des BMF wird 
dieser höchstgerichtlichen Entscheidung dadurch entsprochen, dass zur steuerlichen Entlastung 
derartiger Dividenden von in der EU (oder im EWR-Staat Norwegen) ansässigen Gesellschaften 
die ausländische Körperschaftsteuer bis zur Höhe der auf der Dividende lastenden 
österreichischen Körperschaftsteuer angerechnet werden kann.  
 

Beispiel für Anrechnung bei einer Dividende aus einer unter 10%igen Beteiligung an 
einer deutschen Kapitalgesellschaft (deutsche Köst = 25 %): 
Erhaltene Bruttodividende € 100, einbehaltene anrechenbare deutsche Quellensteuer € 15 
In Österreich zu versteuernde Dividende: Neu Bisher 
Erhaltene Bruttodividende 100,00  100,00 
zuzüglich anrechenbare deutsche KöSt   33,33      0,00 
zu versteuernde Dividende 133,33  100,00 
davon 25 % österr KöSt   33,33    25,00 
abzüglich anrechenbare deutsche KöSt - 33,33      0,00 
abzüglich anrechenbare Quellensteuer     0,00  -15,00 
österr Steuerbelastung     0,00   10,00 

 
Für Dividenden aus Minderheitsbeteiligungen an Kapitalgesellschaften aus Drittstaaten kann 
weiterhin nur eine allfällige ausländische Quellensteuer angerechnet werden.  
 
7. Vermögenszuwachssteuer – wie werden Vermögenszuwächse derzeit besteuert? 
 
Angesichts der vielfach verwirrenden politischen Diskussionen über die Einführung einer 
Vermögenszuwachssteuer wird immer wieder die Frage gestellt, wie private 
Vermögenszuwächse derzeit besteuert werden.  
 
Im Privatbereich gilt der Grundsatz, dass Gewinne oder Verluste aus der Veräußerung von 
Privatvermögen steuerlich nicht erfasst werden. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist 
jedoch, dass eine bestimmte Behaltefrist eingehalten wird. Beträgt der Zeitraum zwischen der 
Anschaffung und Veräußerung weniger als ein Jahr, liegen steuerpflichtige 
Spekulationsgeschäfte vor, auch wenn tatsächlich jegliche Spekulationsabsicht fehlt. Dies gilt 
für alle Arten von privaten Vermögenswerten, wie zB Autos, Schmuck, Antiquitäten und 
insbesondere auch für Kapitalanlagen, wie Aktien, Anleihen etc.  
 
Für Grundvermögen gilt eine Spekulationsfrist von 10 Jahren, die sich bei Inanspruchnahme 
von Steuerbegünstigungen für vermietete Liegenschaften unter Umständen auf 15 Jahre 
verlängern kann. 
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Bei unentgeltlich – zB durch Schenkung oder Erbschaft – erworbenen Vermögenswerten beginnt 
die Spekulationsfrist nicht neu, sondern läuft (beginnend ab dem letzten entgeltlichen Erwerb) 
unverändert weiter. 
 
Spekulationsgewinne (= Differenz zwischen Veräußerungserlös und Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten) werden mit dem vollen Einkommensteuertarif von bis zu 50 % besteuert. 
Spekulationsverluste sind nur mit Spekulationsgewinnen, aber mit keinen anderen Einkünften 
ausgleichsfähig und können auch nicht in Folgejahre vorgetragen werden. Ein mit 
Spekulationsgewinnen ausgleichsfähiger Spekulationsverlust liegt aber nur dann vor, wenn Kauf 
und Verkauf (mit Verlust) innerhalb der Spekulationsfrist (bei Aktien daher zB innerhalb eines 
Jahres) erfolgen. Fallen daher steuerpflichtige Spekulationsgewinne an, sollte man überlegen, ob 
es nicht Spekulationsverluste gibt, die man realisieren könnte (wiederum durch Verkauf 
innerhalb der Spekulationsfrist). Ausgeglichen werden können dabei zB Spekulationsgewinne 
aus dem Verkauf einer Liegenschaft mit Verlusten aus dem Verkauf von Aktien innerhalb eines 
Jahres nach dem Erwerb. 
 
Positive Spekulationseinkünfte sind in der Einkommensteuererklärung zu deklarieren, wenn sie 
die Freigrenze von jährlich € 440  übersteigen. Wird diese Grenze überschritten, dann ist nicht 
nur der übersteigende Betrag, sondern sind die gesamten Spekulationseinkünfte steuerpflichtig. 
Auch der Veranlagungsfreibetrag von € 730 kann – soweit keine anderen (Neben-)Einkünfte 
vorliegen – für Spekulationseinkünfte genützt werden.  
 
Einige Besonderheiten gibt es bei Liegenschaften:  
• Wird auf einem zunächst unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, so beginnt die 

Spekulationsfrist mit der Anschaffung des Grundstückes zu laufen; eine gesonderte Frist für 
das Gebäude wird nicht ausgelöst. 

• Eigenheime (Haus mit nicht mehr als zwei Wohnungen) und Eigentumswohnungen samt 
Grund und Boden fallen nicht unter die Spekulationsbesteuerung, wenn sie dem Verkäufer 
seit der Anschaffung mindestens für zwei Jahre als Hauptwohnsitz gedient haben.  

• Gewinne aus der Veräußerung von selbst hergestellten Gebäuden sind ebenfalls von der 
Besteuerung ausgenommen. Der auf Grund und Boden entfallende Spekulationsgewinn ist 
jedoch steuerpflichtig. Der Veräußerungserlös ist in diesem Fall aufzuteilen.  

• Wird unbebauter Grund und Boden verkauft, so vermindern sich die Spekulationseinkünfte 
nach fünf Jahren ab der Anschaffung jährlich um 10%. Für die Inanspruchnahme dieser 
Begünstigung ist allein entscheidend, dass das Grundstück im Zeitpunkt der Veräußerung 
unbebaut ist (was auch zB dann zutrifft, wenn das Grundstück mit einem Gebäude erworben 
wurde, dieses aber vor der Veräußerung abgerissen wird). 

 
Immer steuerpflichtig ist die Veräußerung von qualifizierten Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften (zB Aktien, GmbH-Anteilen) nach Ablauf der einjährigen 
Spekulationsfrist. Eine qualifizierte Beteiligung liegt vor, wenn der Veräußerer am Kapital der 
Gesellschaft innerhalb der letzten fünf Jahre (und sei es auch nur für einen Tag) mit 1 % oder 
mehr beteiligt gewesen ist. Diese Gewinne werden aber nur mit dem halben 
Durchschnittssteuersatz von rd 25 % besteuert.  
 
Wenn durch den Wegzug ins Ausland das Besteuerungsrecht Österreichs an ein anderes Land 
verloren geht (was beim Wegzug unter Aufgabe des inländischen Wohnsitzes meist der Fall ist), 
werden die stillen Reserven in den genannten qualifizierten Beteiligungen auch ohne 
Veräußerung der Anteile vom österr Fiskus besteuert (so genannte „Wegzugsbesteuerung"). 
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Gleiches gilt auch dann, wenn das Besteuerungsrecht dadurch verloren geht, weil der in 
Österreich ansässige (und hier daher unbeschränkt steuerpflichtige) Gesellschafter seine 
Beteiligung unentgeltlich (durch Schenkung oder im Erbwege) an eine nicht in Österreich 
ansässige (und daher nur beschränkt steuerpflichtige) Person überträgt. Als (fiktiver) 
Veräußerungserlös ist der Verkehrswert der Anteile anzusetzen. Bei Wegzug in einen EU-Staat 
oder in bestimmte EWR-Staaten muss die Steuer auf Antrag erst dann bezahlt werden, wenn die 
Beteiligung innerhalb von 10 Jahren tatsächlich veräußert wird oder der Wohnsitz in einen 
Drittstaat (außerhalb von EU bzw EWR) verlegt wird. Der Antrag ist in der Steuererklärung des 
Wegzugsjahres zu stellen! 
 
8. Auftraggeberhaftung für SV-Beiträge 
 
Mit dem AuftraggeberInnen-Haftungsgesetz wurden neue Haftungsbestimmungen für 
Auftraggeber von Bauleistungen in das ASVG aufgenommen. Mit diesen neuen 
Haftungsbestimmungen soll dem Ausfall der Sozialversicherungsbeiträge durch Sozialbetrug 
entgegen gewirkt werden. Nach Meinung des Gesetzgebers ist gerade die Baubranche besonders 
anfällig für die Hinterziehung von Sozialversicherungsbeiträgen. Wichtige Schritte zur 
Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Sozialbetrugs waren bisher neue Strafbestimmungen 
sowie weiters die mit 1.1.2008 in Kraft getretenen Bestimmungen über die Anmeldung von 
Arbeitnehmern vor Arbeitsantritt. Nach den Materialien geht der Gesetzgeber davon aus, dass bei 
neun von zehn neu eingetragenen Baufirmen der Verdacht des Sozialbetrugs besteht. Um den 
damit verbundenen massiven Ausfall von Sozialversicherungsbeiträgen einzuschränken 
(geschätzt bis zu 1 Mrd € pro Jahr), wurden folgende neue Haftungsbestimmungen eingeführt: 
 
• Bei der Weitergabe von Aufträgen im Bereich von Bauleistungen haftet der Auftraggeber 

für alle Beiträge und Umlagen des beauftragten Unternehmens bis zum Höchstausmaß von 20 
% des geleisteten Werklohnes. Die Auftraggeberhaftung umfasst alle Beitragsschulden des 
beauftragten Unternehmens bei den Krankenversicherungsträgern, losgelöst vom konkreten 
Bauauftrag. Sie tritt mit dem Zeitpunkt der Leistung (auch nur eines Teils) des Werklohns an 
das beauftragte Unternehmen ein und umfasst alle Beiträge und Umlagen des beauftragten 
Unternehmens, die spätestens bis zum Ende des Kalendermonats fällig werden, in dem die 
(teilweise) Zahlung des Werklohnes erfolgt ist. Die Haftung wird schlagend, wenn der 
Krankenversicherungsträger gegen das beauftragte Unternehmen zur Hereinbringung der 
geschuldeten Beträge und Umlagen erfolglos Exekution geführt hat oder das beauftragte 
Unternehmen bereits insolvent ist. 

• Die Auftraggeberhaftung für das beauftragende Unternehmen entfällt, wenn das beauftragte 
Unternehmen zum Zeitpunkt der Leistung des Werklohns in einer so genannte Gesamtliste 
der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) geführt wird. Diese Liste ist 
von den Krankenversicherungsträgern tagesaktuell zu führen. Eintragungen in diese Liste 
können von Bauunternehmen bereits ab dem 1.11.2008 vorgenommen werden. Bei der 
Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) wird ein Dienstleistungszentrum eingerichtet, dem 
unter anderem die Führung der HFU-Gesamtliste obliegt. Damit ein Unternehmen in diese 
Liste aufgenommen werden kann, muss es mindestens drei Jahre lang Bauleistungen erbracht 
haben und es dürfen keine Beitragsrückstände vorliegen. Außer Betracht bleiben dabei 
Beitragsrückstände, die 10 % der im Kalendermonat vor Antragstellung abzuführenden 
Beiträge nicht übersteigen. Ferner bleiben Beitragsstundungen und bewilligte 
Ratenzahlungen außer Betracht. Die Nichtvorlage der Beitragsnachweisungen für zwei 
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Monate bzw die Nichtentrichtung der Beiträge des zweitvorangegangenen Kalendermonats 
führen zur Streichung eines Bauunternehmens aus der HFU-Gesamtliste. 

• Die Auftraggeberhaftung kann allerdings auch dadurch vermieden werden, dass der 
Auftraggeber   20 % des zu leistenden Werklohns (Haftungsbetrag) nicht an den 
Auftragnehmer, sondern an das Dienstleistungszentrum bei der WGKK überweist. Das 
Dienstleistungszentrum ist zur Entgegennahme, Weiterleitung und Verrechnung des 
Haftungsbetrages zuständig. Die Höhe des Haftungsbetrages ist jährlich (erstmals ab 2010) 
aufgrund der Informationen des Dienstleistungszentrums anzupassen, wenn die Gesamtheit 
der Haftungsbeträge nicht den in diesem Kalenderjahr uneinbringlich gewordenen Beiträgen 
entspricht. 

• Die Auftraggeberhaftung erstreckt sich auch auf jedes weitere beauftragte Unternehmen, 
wenn die Beauftragung auf eine Umgehung der Haftung abzielt und das beauftragende 
Unternehmen dies wusste bzw ernstlich für möglich halten musste. Ein derartiges 
Umgehungsgeschäft kann daran erkannt werden, dass das beauftragte Unternehmen keine 
eigenen Bauleistungen erbringt, kein technisches oder kaufmännisches Fachpersonal 
aufweist, in einem gesellschaftsrechtlichen Abhängigkeitsverhältnis zum beauftragenden 
Unternehmen steht oder der Auftrag aufgrund eines deutlich „unterpreislichen“ Angebots 
erteilt wurde. 

• Die beauftragenden Unternehmen haben den Krankenversicherungsträgern innerhalb von 14 
Tagen Auskünfte über die von ihnen beauftragten Unternehmen und über die 
weitergegebenen Bauleistungen zu erteilen. Bei Verletzung dieser Auskunftspflicht drohen 
Geldstrafen von € 1.000  bis € 20.000 (im Wiederholungsfall). 

• ACHTUNG: Die neue AuftraggeberInnen-Haftung tritt allerdings erst dann in Kraft, 
wenn die dafür notwendige technische Infrastruktur bei den 
Krankenversicherungsträgern vorhanden ist. 

 
9. Erhöhung des Kategorie-Mietzinses ab 1.9.2008  
 
Im Vorfeld der anstehenden Nationalratswahl wurde zwar diskutiert, die sich mit 1.9.2008 nach 
dem Mietrechtsgesetz ergebende Anhebung der Kategorie-Mietzinse aufzuschieben, letztlich 
fand sich dafür aber keine parlamentarische Mehrheit. Aufgrund der Überschreitung des 
gesetzlichen Schwellenwerts von 5 % im Mai 2008 kommt es mit 1.9.2008 zu einer Anhebung 
der Kategorie-Mietzinse um 5,7 %. Gleichzeitig werden die Mindestmietzinse (vormals 
Erhaltungs- und Verbesserungsbeiträge) ebenfalls mit 1.9.2008 um 5,7 % angepasst. Die 
erhöhten Mietzinse können allerdings aufgrund der komplizierten Erfordernisse zu deren 
Geltendmachung erst für Zinstermine ab 1.10.2008 ihre Wirkung entfalten. Das mietrechtliche 
Verwaltungskostenpauschale ist an den Mietzins der Kategorie A gekoppelt und steigt damit 
bereits ab dem 1.9.2008 um 5,7 %. Die neuen und alten Kategoriemietzinse sowie 
Mindestmietzinse je m² Nutzfläche in € betragen im Einzelnen wie folgt: 
 

alt neu alt neu
Kategorie A 2,91 3,08 1,93 2,04
Kategorie B 2,19 2,31 1,46 1,54
Kategorie C 1,46 1,54 0,97 1,03
Kategorie D brauchbar 1,46 1,54 0,97 1,03
Kategorie D unbrauchbar 0,73 0,77 0,73 0,77

Kategoriemietzins Mindestmietzins
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10. Splitter 
 

 Neues Steuergesetz 
Am 11.8.2008 wurde im Bundesgesetzblatt das (nicht besonders wichtige) 
Abgabenänderungsgesetz 2008 veröffentlicht. Es enthält neben einer Grundsteuerbefreiung für 
internationale Organisationen mit Sitz in Österreich vor allem Bestimmungen über die 
elektronische Einreichung von Erklärungen bzw Anmeldungen im Bereich der Alkoholsteuer, der 
Biersteuer, der Schaumweinsteuer, der Tabaksteuer und der Mineralölsteuer. 
 

 Erhöhung der steuerlich relevanten Zinssätze ab 9.7.2008 
Im Zuge der allgemeinen Zinserhöhungen wurde der Basiszinssatz mit Wirkung ab 9.7.2008 
von bisher 3,19% auf 3,70% erhöht. Die Stundungs-, Aussetzungs- und Anspruchszinsen 
erhöhen sich entsprechend wie folgt: 
 

 ab 
9.7.2008 

14.3.2007 
– 8.7.2008 

11.10.2006
-13.3.2007 

Stundungszinsen 8,2% 7,69% 7,17% 
Aussetzungszinsen 5,7% 5,19% 4,67% 
Anspruchszinsen 5,7% 5,19% 4,67% 

 
Stundungszinsen werden für die Stundung von Steuerschulden verrechnet. Wird gegen eine 
Steuernachzahlung berufen, kann anstelle einer Stundung bis zur Erledigung der Berufung eine 
so genannte „Aussetzung der Einhebung“ mit den niedrigeren Aussetzungszinsen beantragt 
werden. Hinsichtlich Anspruchszinsen siehe unten.  
 
11. Termin 30.9.2008 
 

 Herabsetzungsanträge für die laufenden Vorauszahlungen an Einkommen- und 
Körperschaftsteuer 2008 können letztmalig bis 30.9.2008 gestellt werden. Dem Antrag sollte 
vorsorglich auch eine Prognoserechnung für 2008 angeschlossen werden. 

 
 Spätestens 9 Monate nach dem Bilanzstichtag müssen alle Kapitalgesellschaften beim 

zuständigen Firmenbuch ihren (allenfalls geprüften) Jahresabschluss einreichen, dh für den 
Regelbilanzstichtag 31.12.2007 bis Ende September 2008. Die elektronische Einreichung 
kann entweder in strukturierter Form (als XML-Datei) über FinanzOnline oder im 
elektronischen Rechtsverkehr (ERV) als Bilddatei (PDF-Datei) erfolgen. Für kleine GmbHs 
gibt es ein Online-Formular unter www.justiz.gv.at zur Direkterfassung.  

 
 Ab 1.10.2008 werden für Nachzahlungen bzw Gutschriften aus der Einkommen- und 

Körperschaftsteuerveranlagung 2007 5,7% Anspruchszinsen verrechnet. Wer für 2007 
mit einer Steuernachzahlung rechnen muss, kann die Belastung durch Anspruchszinsen 
durch eine freiwillige Anzahlung in Höhe der zu erwartenden Steuernachzahlung 
vermeiden. Anspruchszinsen unter € 50 werden nicht vorgeschrieben (Freigrenze). Achtung: 
Anspruchszinsen sind generell ertragsteuerlich neutral: Zinsenaufwendungen sind daher 
steuerlich nicht absetzbar, Zinsenerträge dafür steuerfrei. 

 
12. Termin 31.10.2008 – neuer Freibetragsbescheid für 2008? 
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Wenn man während des Jahres 2008 feststellt, dass man zB wesentlich höhere Werbungskosten 
haben wird als bisher, oder wenn man im Jahr 2008 Ausgaben für die Beseitigung von 
Katastrophenschäden tätigen musste, muss man für die steuerliche Geltendmachung nicht 
unbedingt bis zur Abgabe der Steuererklärung 2008 im Jahr 2009 zuwarten. Es besteht nämlich 
die Möglichkeit, beim Finanzamt (losgelöst von einer Veranlagung) bis 31. Oktober des 
laufenden Jahres – also für 2008 bis 31.10.2008 – mit Hilfe des Formulars L 54 einen neuen 
Freibetragsbescheid zu beantragen, wenn man „glaubhaft" machen kann, dass im Jahr 2008 
folgende Absetzposten vorliegen: 
 
• zusätzliche Werbungskosten (zB Fortbildungskosten, Kosten für Arbeitsmittel udgl) von 

mindestens € 900  („zusätzlich" bedeutet, dass über die im geltenden Freibetragsbescheid 
bereits berücksichtigten Werbungskosten hinaus noch weitere Werbungskosten in Höhe von 
mindestens € 900 glaubhaft gemacht werden können; wurden im geltenden 
Freibetragsbescheid noch keine Werbungskosten berücksichtigt oder liegt für das betreffende 
Jahr noch gar kein Freibetragsbescheid vor, so genügt die Glaubhaftmachung von 
Werbungskosten in Höhe von insgesamt mindestens € 900); 

• Aufwendungen zur Beseitigung von Katastrophenschäden, die als außergewöhnliche 
Belastungen geltend gemacht werden können. 

 
In diesem Fall erhält man einen neuen Freibetragsbescheid für das laufende Jahr, also im 
Beispielfall für 2008. Wenn die dargestellten Voraussetzungen vorliegen, können im 
Freibetragsbescheid auch andere Absetzposten (zB Sonderausgaben, andere außergewöhnliche 
Belastungen) berücksichtigt werden. Der sich insgesamt ergebende Freibetrag kann dann bereits 
bei der laufenden Lohnverrechnung 2008 geltend gemacht werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPRESSUM:


